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(54) Vorrichtung zur Herstellung von Borstenwaren, insbesondere Zahnbürsten

(57) Eine Vorrichtung zum Herstellen von Borsten-
waren, insbesondere Zahnbürsten, mit einer Zuführein-
heit (1) für lose in einem Zuführschacht stehende Bor-
stenbündel vorgeschnittener Länge, die direkt einem
Picker-Segment, das die Borstenbüschel greift, zuge-

führt werden, weist eine angetriebene Fördereinrich-
tung (2, 8) an dem dem Picker-Segment oder einem
weiteren Verarbeitungsprozeß zugewandte Ende des
Zuführschachts auf. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
ermöglicht die kostengünstige Herstellung von Bürsten-
ware mit hoher Prozeßsicherheit und Produktqualität.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Herstellen von Borstenwaren, insbesondere
Zahnbürsten, gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind bereits Vor-
richtungen zur Herstellung von Borstenwaren, insbe-
sondere Zahnbürsten bekannt.
[0003] So beschreibt beispielsweise die US
4,360,236 ein Doppelfasermagazin für eine Maschine
zur Bürstenherstellung, das aus zwei Magazinen be-
steht, die unbeweglich miteinander verbunden sind. Die
Magazine sind dabei gegenüber einem Picker- bzw.
Bündelzupfer-Segment angeordnet. Jedes Magazin ist
nach dieser Offenbarung mit einer Separationsvorrich-
tung und Drückkomponenten zum Hochdrücken der Fa-
sern in Richtung des Bündelzupfer-Segments ausge-
stattet. Ferner ist eine Vorrichtung vorgesehen, um ab-
wechselnd Fasern über die Reichweite des Bündelzup-
fer-Segments hinaus in eines der beiden Fasermagazi-
ne einzulegen. Das in der US 4,360,236 beschriebene
Doppelfasermagazin kommt beispielsweise bei der
Zahnbürstenherstellung mit unterschiedlichen Borsten-
farben oder unterschiedlichem Borstenmaterial zur An-
wendung.
[0004] Ferner beschreibt die US 5,518,301 ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Zuführen von Fasern
zu einem Befüllwerkzeug in einer Maschine zum Her-
stellen von Bürsten. Das Verfahren weist dabei pro Be-
triebszyklus folgende Schritte auf: Verbringen eines Fa-
serbündels aus einem ausgewählten Faserzufuhrkanal
zu einem Befüllwerkzeug mittels einer Bündelaufnah-
mevorrichtung, die mit zumindest zwei Faserkanälen
zusammenarbeitet; Verwenden von beweglichen
Schließvorrichtungen für die selektive Zufuhr von Fa-
sern, die mit Zufuhrenden der Faserkanäle zusammen-
arbeiten und die durch ihre Bewegung garantieren, daß
zu einem Zeitpunkt nur Fasern aus einem Faserkanal
von der Bündelaufnahmevorrichtung verbracht werden
können; Dabei sind die Schließvorrichtungen auf einem
gemeinsamen Träger montiert, um bei jedem Betriebs-
zyklus simultan zu arbeiten.
[0005] Die DE 26 43 222 A1 beschreibt ebenfalls ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Bürstenherstellung.
Dabei weist eine Bürstenherstellungsmaschine ein Bor-
stenmagazin auf, das mit einer bzw. mehreren Stopfein-
richtungen zusammenarbeitet. Ferner weist die Bür-
stenherstellungsmaschine eine Zuführeinrichtung zum
Magazin für gebündelte Borsten und eine Öffnungsvor-
richtung für die die Borstenbündel zusammenhaltenden
Umhüllungen auf. Die im Übergabebereich am Maga-
zineingang angeordnete Zuführeinrichtung weist ein
Transportmittel mit Haltevorrichtungen für Borstenbün-
del auf, das als Transportband oder als umlaufende Ket-
te ausgebildet ist.
[0006] Die DE 38 06 160 A1 offenbart eine Vorbear-
beitungs- oder Bereitstellungsmaschine für Borsten,

wobei die Fasern in der Form zusammengebundener
oder umhüllter Borstenbündel zugeführt werden. Bei
diesem Verfahren wird die Umhüllung der Borstenbün-
del automatisch geöffnet und die Fasern werden gerei-
nigt und geordnet, bevor sie in die Faserkanäle einer
Bürstenherstellungsmaschine gelangen. Dabei sind die
Filamente zum Transport zwischen Flachriemen einge-
spannt und werden so auf einfache Weise, schubweise
dem Arbeitsgang entsprechend, nach vorne bewegt.
[0007] Ein Nachteil der bekannten Verfahren bzw. der
konstruktiven Ausgestaltungen der bekannten Filam-
entzuführschächte ist es, daß hier Zonen auftreten, in
denen sich kein kontinuierlicher Filamentfluß entwickelt.
Diese Zonen werden auch als Totzonen bezeichnet, die
sich negativ auf die Prozeßsicherheit und die Produkt-
qualität auswirken.
[0008] Schließlich ist aus der US 3,367,719 eine Vor-
richtung zum Herstellen von Borstenwaren der ein-
gangs beschriebenen Art bekannt, bei der an einer Seite
des Filamentenpakets eine Kettenfördereinrichtung
ausgebildet ist. Eine sichere und gleichmäßige Förde-
rung scheint hier problematisch.
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne verbesserte Vorrichtung zum Herstellen von Zahn-
bürsten zur Verfügung zu stellen, welche die Nachteile
des Standes der Technik vermeidet. Diese Vorrichtung
soll insbesondere die kostengünstige Herstellung von
Borstenware mit hoher Prozeßsicherheit und Produkt-
qualität ermöglichen.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Vorrichtung zum Herstellen von Borstenwaren, ins-
besondere Zahnbürsten, mit einer Zuführeinheit für lose
in einem Zuführschacht stehende Borstenbündel vorge-
schnittener Länge mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der Erfindung werden in den Unteran-
sprüchen beschrieben.
[0011] Durch die aktive Förderung von Borstenbün-
deln bzw. Filamentbüscheln durch die auf beiden Seiten
des Filamentenschaftes ausgebildeten Fördervorrich-
tungen werden Tot-räume, in denen kein kontinuierli-
cher Filamentfluß stattfindet, vermieden. Effekte, die
unter "Arching" oder "Bridging" bekannt sind, haben hier
keinen Einfluß, da die Filamente von beiden Seiten aktiv
gefördert werden. Dabei wird als "Arching" oder "Brid-
ging" ein scheinbares Verklumpen der Borstenbündel
bezeichnet, durch welches das Fließen des Festkörpers
gestoppt wird. Die Andrückflächen bilden eine seitlich
begrenzende Borstenstraße, zwischen der die beiden
Seiten des Filamentenpakets mittels durch die
Anpreßflächen gebildeten Anpreßdruck anliegen. Auf
diese Weise wird eine sichere und gleichmäßige Förde-
rung der Filamente erreicht. Hierbei laufen beide An-
preßflächen synchron bei gleicher Geschwindigkeit.
[0012] Außerdem wird durch die aktive Filamentför-
derung ein schnelleres Ausschieben von Störungen im
Filamentbett und damit eine erhöhte Produktqualität ge-
währleistet. D.h., Bereiche im Filamentzuführschacht, in
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denen Filamente die aufrechte Orientierung durch äu-
ßere Einflüsse verloren haben, werden schneller aus
dem Filamentschacht herausgeschoben. Dadurch er-
gibt sich eine verringerte Störanfälligkeit und erhöhte
Prozeßsicherheit. Daneben wird ein symmetrisches
Greifen der Filamente aus der Schachtmitte möglich.
Dies wird insbesondere dadurch erreicht, daß die ge-
genüberliegenden Fördervorrichtungen symmetrisch
am Schacht angeordnet sind. Eine höhere Konstanz in
der Anzahl der Filamente, die bei jedem Vorgang in die
Ausnehmungen des Picker-Segments fließen, wird au-
ßerdem erreicht.
[0013] Als weitere vorteilhafte Wirkung wird eine ge-
ringere Abhängigkeit vom Filament-Finish-Level er-
reicht. Dies bedeutet, daß die Zufuhr der Borstenbündel
unabhängig vom Filamentherstellungsprozeß und der
Art der Filamente mit gleichbleibend hoher Prozeßsi-
cherheit erfolgt. Dadurch können auch schwer fließende
Filamente verarbeitet werden. Dies zeigt sich beispiels-
weise bei der problemlosen Verarbeitung besonders fei-
ner Filamente, deren Durchmesser beispielsweise klei-
ner als 0,12 mm ist, was etwa 0,005 inch entspricht. So-
mit wird durch die erfindungsgemäße Vorrichtung eine
gesteigerte Produktqualität, höhere Prozeßsicherheit
und größere Ausbringung gewährleistet.
[0014] Ferner wird es durch die erfindungsgemäße
Vorrichtung möglich, die erforderliche Zahl von Filamen-
ten pro Bündelzupfer- bzw. pro Picker-Hub bereitzustel-
len. Die als aktive Zuführung bezeichnete Verwendung
einer angetriebenen Fördereinrichtung ist dabei unmit-
telbar in die Formung der Borstenbündel (Tuft-For-
mung) einbezogen.
[0015] Dabei wird unter Bündelzupfer-Segment, Pik-
ker-Segment oder Picker-Tooling ein Zugriffswerkzeug
zum Ergreifen der Tufts bezeichnet, welches diese an-
schließend an ihren gewünschten Platz auf dem Bür-
stenträger befördert.
[0016] Eine weitere vorteilhafte Vorrichtung zum Her-
stellen von Borstenwaren, sieht die Merkmale des Pa-
tentanspruchs 2 vor. Dabei können die Flach- oder
Zahnriemen beispielsweise aus mit Gewebe verstärk-
tem elastomeren Kunststoff hergestellt sein. Die Ober-
fläche kann aufgerauht oder strukturiert sein.
[0017] Durch die Merkmale des Anspruchs 3 verläuft
ein büschelartiger Strang von Borsten durch den von
den beiden gegenüberliegenden Andrückflächen gebil-
deten Schacht. Hierdurch können in einem Zug im Pik-
ker-Segment einzelne Büschel erstellt werden.
[0018] Durch die Merkmale des Anspruchs 4 laufen
einzelne Borsten in Bewegungsrichtung der Förderein-
richtung, d.h. der zwischen den Andrückflächen gebil-
dete Schacht bzw. Spalt ist gleich groß der Dicke der
Borsten, um diese hinter- oder nebeneinander einzeln
transportieren zu können.
[0019] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Vorrich-
tung zum Herstellen von Borstenwaren, insbesondere
Zahnbürsten, nach Patentanspruch 1 sieht die Merkma-
le des Patentanspruchs 5 vor. Dabei können beispiels-

weise zwei gegenüberliegende bewegliche Andruckele-
mente bereits ausreichend sein, zwischen denen der
Strom von Filamentbüscheln durch entsprechende Vor-
wärts- bzw. Tangentialkräfte quasi hindurchgeschoben
wird.
[0020] Eine alternative vorteilhafte Vorrichtung zum
Herstellen von Borstenwaren sieht die Merkmale des
Patentanspruchs 6 vor. Dabei kann die Fördereinrich-
tung mit zwei oder mehreren Rädern aus Metall oder
Kunststoff vorgesehen sein.
[0021] Durch die Merkmale des Patentanspruchs 7
werden die Filamente beidseitig der Fördereinrichtung
gleichmäßig und synchron transportiert, was relative
Verschiebungen der einzelnen Borsten zueinander ver-
meidet.
[0022] Schließlich sieht eine Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zum Herstellen von Fila-
mentstreifen die Merkmale des Patentanspruchs 8 vor.
Die Austrittsöffnung kann dabei einstellbar ausgebildet
sein.
[0023] Die erfindungsgemäße Vorrichtung eignet sich
insbesondere bei Sonderfilamenten (Anspruch 9), da
diese aufgrund unterschiedlicher Oberflächen, Quer-
schnitte und Werkstoffe dennoch immer gleichmäßig
transportiert werden.
[0024] Weitere Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der Erfindung werden im folgenden mit
Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben.
Darin zeigen:

Fig.1 eine schematische geschnittene Darstellung
einer ersten Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen aktiven Zuführeinheit;

Fig.2 eine perspektivische Ansicht einer zweiten
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
aktiven Zuführeinheit.

[0025] Fig. 1 zeigt eine schematische geschnittene
Darstellung einer ersten Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen aktiven Zuführeinheit 1. Als aktive Zu-
führeinheit 1 wird dabei eine angetriebene Förderein-
richtung für Borstenbündel bezeichnet, die ein oberes
Förderband 2 und ein unteres Förderband 8 aufweist,
die jeweils als angetriebene Flachriemen aus elastome-
rem Kunststoff ausgebildet sind.
[0026] Das obere Förderband 2 und das untere För-
derband 8 sind spiegelsymmetrisch um eine Symme-
trieachse 9 angeordnet. Im folgenden wird der Aufbau
der Förderbänder 2, 8 daher nur einmal beschrieben.
[0027] Die symmetrisch ausgebildeten Förderbänder
2, 8 weisen jeweils ein Antriebsrad 3 und vier Umlen-
krollen 5 auf. Das Förderband 2, 8 ist derart um die Um-
lenkrollen 5 geschlungen, daß parallel zur Symmetrie-
achse 9 jeweils eine gerade zwischen zwei Umlenkrol-
len 5 gespannte Andrückfläche 6 ausgebildet wird. Von
der Andrückfläche 6 und der Symmetrielinie 9 beab-
standet ist das Antriebsrad 3 angeordnet, das von dem
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Förderband 2, 8 nahezu um den halben Umfang um-
schlungen ist. An das Antriebsrad 3 schließt sich eine
weitere Umlenkrolle 5 an, die jedoch von außen auf das
Förderband 2, 8 wirkt und daher als Andrückrolle dient.
Auf die Andrückrolle folgt eine weitere Umlenkrolle 5,
die das Förderband 2, 8 in Richtung der Andrückfläche
6 umlenkt.
[0028] Das obere Förderband 2 und das untere För-
derband 8 dienen dabei dem beschädigungsfreien
Transport von lose in einem Zuführschacht 21 stehen-
den Borsten 10 vorgeschnittener Länge, die auch als
Filamente oder Strands bezeichnet werden. Die vielen
Borsten 10 werden dabei durch die von den Andrückflä-
chen 6, 6 aufgebrachten tangentialen Kräfte entlang der
Symmetrielinie 9 in Pfeilrichtung A bewegt und bilden
förmlich eine durch die Andrückflächen 6 seitlich be-
grenzte Borstenstraße 20. Die Borsten 10 verlaufen in
Fig. 1 senkrecht zur Pfeilrichtung A, so daß man in Fig.
1 nur die Schnittflächen der Enden der Borsten 10 er-
kennt, die hier als Punkte dargestellt sind und in Wirk-
lichkeit eng aneinander liegen.
[0029] In einem anderen Ausführungsbeispiel ist es
auch denkbar, daß nur einzelne Borsten 10 die Borsten-
straße 20 passieren, d.h. die Borstenstraße 20 ist nicht
breiter als der Durchmesser der einzelnen Borsten 10
und die einzelnen Borsten 10 werden hintereinander
durch die sehr schmale Borstenstraße 20 transportiert.
Am Ende werden die Borsten 10 in eine Ausnehmung
zur Bildung eines Büschels 25 gefördert, was allerdings
in den Figuren nicht dargestellt ist. Ist eine Ausnehmung
gefüllt, wird sie seitlich verschoben und die nächste
Ausnehmung kommt auf die Höhe der sehr schmalen
Borstenstraße 20 und kann mit Borsten 10 gefüllt wer-
den.
[0030] Am Ende der Andrückfläche 6 treffen nach Fig.
1 die Borsten 10 auf eine Austrittsöffnung 7, die einen
vorbestimmten Durchmesser aufweist. An dieser Stelle
befindet sich das mit Ausnehmungen 24 versehene Pik-
ker-Segment 22, in dem die Borsten 10 zu Borstenbün-
deln 25 zusammengefaßt werden und zur Weiterverar-
beitung beispielsweise in "Mold bars" gebracht werden,
wo dann ihre Enden mit Kunststoff zur Bildung eines
kompletten Zahnbürstenkopfes umspritzt werden.
[0031] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
zweiten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
aktiven Zuführeinheit 15. Die Zuführeinheit 15 gemäß
dieser Ausführungsform weist eine Grundplatte 11 und
eine Abdeckplatte 12 auf. Die Grundplatte 11 und die
Abdeckplatte 12 sind dabei aus massivem spanabhe-
bend bearbeitetem Metall hergestellt. Zwischen der
Grundplatte 11 und der Abdeckplatte 12 sind ein rechtes
Zahnrad 14 und ein linkes Zahnrad 15 mit Rillen 23
drehbar angeordnet, in denen die Borsten 10 zum
Transport hineingleiten und in Richtung A bewegt wer-
den. Die beiden Zahnräder 14, 15 werden über zwei
synchronisierte Antriebswellen angetrieben und stehen
nicht im Zahneingriff miteinander, sondern zwischen
dem rechten Zahnrad 14 und dem linken Zahnrad 15 ist

ein Spalt 19 vorgesehen, durch den die lose in einem
Zuführschacht stehenden Borsten (nicht dargestellt)
vorgeschnittener Länge, die auch als Filamentbüschel
oder Strands bezeichnet werden, direkt einem Picker-
Segment, das die Borstenbündel greift, zugeführt wer-
den. Die Zahnräder 14, 15 begrenzen diesen Spalt 19
seitlich und dienen als Andrückflächen 13, so daß sich
auch hier in diesem Bereich, ähnlich wie oben zu Fig. 1
beschrieben, eine sich zum Spalt 19 verjüngende Bor-
stenstraße (nicht dargestellt) bildet.
[0032] Durch die sich drehenden Zahnräder 14, 15
werden auf die Borsten an den Andrückflächen 13, 13
tangentiale Kräfte aufgebracht, wodurch sich die Bor-
sten in Pfeilrichtung A bewegen. Hierdurch wird eine ak-
tive Zuführeinheit realisiert und das Bilden von Totzonen
im Borstenbündelfluß verhindert. Dabei dreht das linke
Zahnrad 15 entgegen und das rechte Zahnrad 14 im
Uhrzeigersinn in gleicher Umdrehungsgeschwindigkeit
bzw. Stop- and Go-Zeit.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Herstellen von Borstenwaren, ins-
besondere Zahnbürsten, mit einer Zuführeinheit (1,
16) für lose in einem Zuführschacht (21, 26) stehen-
de Borsten (10) vorgeschnittener Länge, die direkt
einem Picker-Segment (22), das die Borsten (10)
greift, zugeführt werden und dort zu Borstenbün-
deln (25) zusammengefaßt werden, wobei das dem
Picker-Segment (22) oder einem weiteren Verar-
beitungsprozeß zugewandte Ende des Zuführ-
schachts (21, 26) eine angetriebene Fördereinrich-
tung (2, 8; 14, 15) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Fördereinrichtung (2, 8) aus gegenüberlie-
genden Andrückflächen (6, 6) besteht, zwischen
denen die Borsten (10) angeordnet sind.

2. Vorrichtung zum Herstellen von Borstenwaren, ins-
besondere Zahnbürsten, nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Andrückflächen (6, 6) von Flach- oder
Zahnriemen (2, 8) gebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Längsrichtung der einzelnen Borsten (10)
quer zur Bewegungsrichtung der Andrückflächen
(6, 6) verläuft.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Längsrichtung der einzelnen Borsten (10)
parallel zur Bewegungsrichtung der Andrückflä-
chen (6, 6) verläuft.

5. Vorrichtung zum Herstellen von Borstenwaren, ins-
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besondere Zahnbürsten, nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die angetriebene Fördereinrichtung (2, 8; 14,
15) Andruckelemente (13) zum Aufbringen von För-
derkräften auf die Mantelfläche der außenliegen-
den Borsten (10) aufweist.

6. Vorrichtung zum Herstellen von Borstenwaren, ins-
besondere Zahnbürsten, nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Fördereinrichtung (14, 15) als gegenüber-
liegende Zahnräder oder strukturierte Räder mit Ril-
len (23) oder Nuten ausgebildet ist, zwischen denen
die Borsten (10) aufnehmbar sind.

7. Vorrichtung zum Herstellen von Borstenwaren, ins-
besondere Zahnbürsten, nach einem der vorange-
gangenen Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Fördereinrichtung (2, 8, 14, 15) mit dem
nachfolgenden Verfahrensablauf synchronisierbar
ist.

8. Vorrichtung zum Herstellen von Borstenwaren, ins-
besondere Zahnbürsten, nach einem der vorange-
gangenen Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß zur Herstellung von Filamentstreifen die Aus-
trittsöffnung der angetriebenen Fördereinrichtung
entsprechend der gewünschten Dicke des Fila-
mentstreifens verjüngt ist.

9. Vorrichtung zum Herstellen von Borstenwaren, ins-
besondere Zahnbürsten, nach einem der vorange-
gangenen Patentansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß angetriebene Fördereinrichtung (2, 8; 14, 15)
zur Verarbeitung von Sonderfilamenten vorgese-
hen ist.
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